
333 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates (VI.G.P. ). 

Bericht und. Antrag 
des Finanz- und Budgetausschusses 

betreffend den Entwurf eines Bundesgesetzes 
über ,die Übertragung der Ansprüche auf 
Rückstellung von Vermögen einiger juristi
scher Personen, die ihre Rechtspersönlichkeit 
während der deutschen Besetzung österreichs 
verloren und später nicht wiedererlangt 

haben (2. Rückstellungsanspruchsgesetz). 

.Die Abgeordneten Dr. Rupert Rot h, 
Pr oks c h und Genossen haben einen Antrag 
eingebracht, welcher die übertragung der An':: 
sprüche auf Rückstelhing von Vermögen einiger 
juristischer Personen, die ihre Rechtspersöhlich
keit während der deutschen Besetzung öster
reichs verloren und später nicht wiedererlangt 
haben, . zum Gegenstand hat. Der Finanz- und 
Budgetausschuß hat diesen Antragin der Sitzung 
vom· 9. März· 1951 i11 Beratung gezogen, deren 
Ergebnis der anliegende Gesetzentwurf ist. 

§ 2 Abs. 4 der ersten drei Rückstellungsgesetze 
besagt gleichlautend, daß durch ein besonderes 
Gesetz bestimmt wird, wer zur Erhebung von 
Rückstellungsansprüchen in den Fällen berechtigt 
ist, in denen der Eigentümer. eine juristische 
Person war, die ihre Rechtspersönlichkeit ver
loren und nicht wiedererlangt hat. 

Der vorliegende Gesetzentwurf hat also die 
Frage zu regeln, auf wen die Ansprüche über
tragen werden, die' vom Eigentümer, dem ent
zogen worden ist, deswegen nicht mehr selbst 
gestellt werden können, weil er eine juristische 
Person war,' die' a'lfgelöst worden und nicht 
wiedererstanden ist. Der vorliegende Entwurf 
enthält daher hauptsächlich formelle Vorschrif
tt!n über die Erhebung solcher Ansprüche. Die 
Ansprüche selbst werden von den hiezu durch 
das Gesetz legitimierten Personen' im Sinne der 
einzelnen Rückstellungsgesetze zu erheben sein. 

Es findet daher bei der Erhebung dieser An
sprüche der bereits in § 6 Abs. 5 des Ersten 
Rückgabegesetzes verankerte Grundsatz An
wendung, daß Rückgabeansprüche den Rück
stellungsansprüchen vorangehen; daher kann die 
Rückstellung von Vermögens~haften, die bereits 
auf Grund eines Rückgabegesetzes beansprucht 
worden sind oder beansprucht werden können, 
nicht mehr erfolgen. Insoweit aber die seiner
zeit aufgeU>sten. juristischen Personen wiede'r-. 
erstanden sind, kommt die Erhebung eines An, 
sp~uches auf Grund dieses Gesetzes selbstver~ 
ständlich nicht in Betracht. 

Da ein die gleichen Zwed{e wie dieser Ent~ 
wurf verfolgendes Gesetz bereits erschienen ist 
- es behandelte die Rückstellungsansprüche· auf 
das Vermögen der' österreichischen Verbraucher~ 
genossenschaften - wird der vorliegende Gesetz~ 
entwurf als 2.' Rückstellungsanspruchsgesetz zu 
bezeichnen sein. Das vorangeführte Gesetz wird 
demnach 1. Rückstellungsanspruchsgesetz ge-: 
nannt 'werden müssen. 

Eine den gleichen Gegenstand behandelnde 
Regierungsvorlage 'war bereits im Jahre 1948 
dem Nationalrat (579 der Beilagen, V. G. P,) vor
'gelegt worden. Da aber im Laufe der V. Gesetz
gebungsperiode eine Beschlußfassung nicht er
folgt ist, muß neuerlich ein Entwurf zur' par
lamentarischen Beratung vorgelegt werden; 
dieser enthält nur die inzwischen unbestritten 
gestellten Fragen; die weiteren bereits im seiner~ 
zeitigen Entwurf behandelten und inzwischen 
noch aufgetauchten Fragen werden ebenfalls im 
G,esetzeswege zu regeln sein, so daß mit weiteren 
"Rückstellungsanspruchsgesetzen" gerechnet wer-. 
den muß. \ . 

Im einzelnen wäre zu dem vorliegenden Ent
wurf zu bemerken: 

Zu § 1 Z. 1: 
Die Organisation der gewerblichen Wirtschaft 

wurde während der Besetzung österreichs 
wiederholt geändert und erlitt nach der Be
freiung neuerlich wesentliche Modifikationen, 
Es ist schwer, in jedem einzelnen Falle zu 
überprüfen, ob eine Rechtskontinuität vorliegt; 
daher soll die Bundeskammer der gewerblichen' 
Wirtschaft ganz allgemein berechtigt sein, ' die 
Rückstellungsansprüche auf das Vermö,gen jener 
juristischen Personen zu stellen, in deren Auf
gaben bereich die Vertretung der Interessen' von 
Unternehmungen der gewerblichen Wirtschaft 
gefallen ist. 

Im Hinblick auf die wiederholten Modifika
tionen ist es nicht gut möglich, die Organisa
tionen, um die es sich hier handelt, zu spezi-. 
fizieren, wie dies anläßlich der Beratungen über 
diesen Gesetzentwurf zur Erwägung gestellt 
worden ist. 

Z. 2: 
. Die im Jahre 1920 .errichteten Arbeiterkam-.· 

mern bestanden unverändert bis zu ihrer Auf
lösung im Jahre 1938 auf der gleichen recht-: 
lichen' Grundlage fort und wurden' erst nach" 
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der deutschen Besetzung Österreichs aufgelöst. 
Das Gesetz vom 20. Juli 1945, StGBl. Nr. 95, 
ordnet die Errichtung von Arbeiterkammern 
an, ohne an frühere Gesetze anzuknüpfen. Eine 
Rechtsnachfolge ist sohin nicht gegeben. Um 
nun den jetzigen Arbeiterkammern zu ermög
lichen, Rückstellungsansprüche auf jene Vermö
gen zu stellen, die deri seinerzeitigen Arbeiter
kammern anläßlich ihrer Auflösung entzogen 
worden sind, bedarf es . eines besonderen Ge
setzes, das ihnen diese Berechtigung erteilt; eine 
Rechtsnachfolge tritt aber auch hiedurch nicht 
eIn. 

Z.3: 
Auch für die landwirtschaftlichen Organisa

tionen gelten die Erläuterungen wie zu § 1 
Z. 1; eine Erwähnung der Unterorgani'sationen 
ist deswegen erforderlich, weil nach einzelnen 
Landesgesetzen auch die Bezirksorganisationen 
selbständige juristische Persönlichkeit hatten. 

Für Wien ist bisher eine Landwirtschafts
kammer nicht geschaffen worden; es war daher 
notwendig, im Gesetz selbst zu bestimmen, wer 
die Rückstellungsansprüche zu erheben hat, zu 
denen die Wiener Kammer berechtigt wäre; 
gleichzeitig mußte festgehalten werden, daß für 
den Fall der Errichtung einer Landwirtschafts
kammer für Wien die für diese rückgestellten 
Vermögen ihr auch tatsächlich übertragen 
werden. 

Z.4: 
Während der deutschen Besetzung österreichs 

waren insbesondere die kirchlich-kulturellen und 
kirchlich-karitativen Vereine aufgelöst worden, 
wobei ihr Vermögen zu verschiedenen Zwecken 
verwendet worden ist. Die einzelnen Religions
gesellschaften haben jetzt den Wunsch aus
gesprochen, nunmehr selbst die Regelung in die 
Hand zu nehmen; ob die unter Bangeführten 
juristischen Personen den dort erwähnten 
Zwecken mittelbar oder unmittelbar gedient 
haben, ist irrelevant. 

Die Religionsfonds mußten von dieser Rege
lung ausgenommen werden, weil diesbezüglich 
eine besondere Regelung erforderlich erscheint, 
die nicht im vorliegenden Gesetzentwurf erfol
gen kann. 

Dieser Regelung liegt Zwar der Re,chts
gedanke des §1409 ABGB. zugrunde. Sie 
weicht aber von der des § 1409 ABGB. des
wegen ab, weil sie der Tatsache Rechnung tragen 
muß, daß dem § 2 die für § 1409 ABGB. 
wesentlich weitere Haftung des Veräußerers 
und bereits auch die Möglichkeit, der Kenntnis 
beziehungsweise des Kennenmüssens der zu 
übernehmenden Schulden im Zeitpunkte der tat
sächlichen übernahme fehlt. Die Regelung be
deutet also eine Schuldübernahme und Haf
tungsbeschränkung sui generis und ordnet nicht 
etwa die "Rezeption'~ des für die Fälle des Ver
mögensüberganges ex lege ohne ausdrückliche 
gesetzliche Vorschrift nicht anwendbaren § 1409 
ABGB. an. In den Anwendungsfällen des § 1409 
ABGB. ist nämlich der für ein übernommenes 
Vermögen oder Unternehmen bezahlte Kauf
preis den mitübernommenen Schulden nicht 
zuzurechnen, wogegen im Anwendungsfall des 
§ 2 des vorliegenden Gesetzentwurfes die gegen
teilige Regelung zweckmäßig ist. Zu diesen Ver
bindlichkeiten gehören auch die, Ansprüche der 
Dienstnehmer der aufgelösten juristischen Per
sonen. Es entspricht dem Grundsatz des öster
reichischen Privatrechtes, insbesondere des § 1409 
ABGB., daß die übernehmer solcher Vermögen 
auch solche Ansprüche zu befriedigen haben. 
Soweit es sich um Ansprüche aus Dienstverhält
nissen in der Privatwirtschaft handelt, sind die 
Vorschriften des ABGB., beziehungsweise soweit 
es sim um entzogene oder nicht erfüllte An
sprüche handelt, die Bestimmungen des Siebenten 
Rückstellungsgesetzes anzuwenden. Soweit aber 
die aufgelösten juristischen Personen öffentlich
rechtlichen Charakter hatten (wie die unter Z. 1 
bis 3 in Spalte B genannten) und daher unter 
§ 12 des Beamten -überlei tungsgesetzes faJlen, 
sollen di~se Ansprüche jetzt ebenfalls innerhalb 
der 'durch das Siebente Rückstellungsgesetz ge
schaffenen Grenzen erhoben werden können; 
die Anwendung der Bestimmungen des Beamten
überleitungsgesetzes, die' ebenfalls in Erwägung 
gezogen worden war, würde eine Reihe von 
Schwierigkeiten und Unklarheiten bieten; da 
aber - wie erwähnt - eine unmittelbare An
wendung der Bestimmungen des Siebenten 
Rückstellungsgesetzes im Hinblick auf dessen § 2 
nicht möglich ist, die Anwendung seiner Grund
sätze aber sich im Interesse der Rechtssicherheit 

Zu §2: und Rechtsgleichheitempfiehlt, mußte ange-
Hier wurde im Sinne des bereits eingangs ge- ordnet werden, daß'füf die Höhe der Ansprüche 

schilderten Grundsatzes die Rechtsstellung der ,die Bestimmungen des Siebenten Rückstellungs
zur Erhebung von Rückstellungsansprüchen nach gesetzes s i n n gern ä ß anzuwenden sind. 
dem vorstehenden Paragraphen Berechtigten Die im Abs. 1 aufgestellten Grundsätze sind 

'präzisiert. Eine besondere Regelung war auch auch dann anzuwenden, wenn die zur Erhebung 
deshalb erforderlich, weil es sich nicht um eine der" Rücks~ellungsansprüche durch dieses Gesetz 
Vermögensübernahme nach § 1409 ABGB. han- Berechtigten solches Vermögen an andere Or
delt und auch um keine Rechtsnachfolge, wobei 'ganisationen übertragen, die funktionell, das ist 
es unerheblich ist, ob eine Namensgleichheit be-also insbesondere in räumlicher oder fachlicher 

, steht, wie zum Beispiel bei den Arbeiterkammern. , Hinsicht, an die Stelle der ,aufgelösten lmd nicht 
",' . . 
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wieder errichteten juristischen Personen getreten Zu § 4: 
sind. 

Zu § 3: 

Während für das Rückstellungsverfahren 
selbst die in den Rückstellungsgesetzen ver
ankerte Befreiung von öffentlichen Abgaben gilt, 
mußte eine besondere Bestimmung getroffen 
werden, daß nicht die übertragung der An
sprüche, die durch dieses Gesetz ausgesprochen 
oder veranlaßt werden, zur Gru~dlage der Ein
hebung einer öffentlichen Abgabe gemacht wird. 
Da nun durch § 2 Abs. 3 den zur Erhebung 
von Rückstellungsansprüchen berechtigten Or
ganisationen die Möglichkeit gegeben wurde,. 
ihnen rückgestelltes Vermögen anderen juristi
schen Personen ihrer Organisationsform zu über
tragen, mußte auch .für diese Fälle die Ab
gabenfreiheit vorgesehen werden; diese kommt 
ihnen aber in solchen Fällen nur dann zu, wenn 
die übertragung innerhalb eines Jahres nach 
Rechtskraft des Rückstellungsbescheides (Rück
stellungserkenntnisses) erfolgt. 

Dr. Rupert Roth, 
Berichterstatter. 

Da eine Abgrenzung der nur der Legiti
mation 'zur Erhebung von Rückstellungsansprü
chen dienenden Gesetze gegenüber den - ma
terielle Vorschriften enthaltenden - Rück
stellungsgesetzen erforderlich war, wurden die 
ersterwähnten Gesetze, wie schon eingangs aus
geführt, "Rückstellungsanspruchsgesetze" ge
nannt; in diese Systematik war nun auch das 
Gesetz über die übertragung der Rückstellungs
ansprüche der österreichischen Verbraucher
genossenschaften einzubeziehen und ausdrück
lich als erstes derartiges Gesetz zu bezeichnen. 

Mit weiteren derartigen "Rückstellungs
anspruchsgesetzen" muß, wie eingangs bereits 
erwähnt, gerechnet werden. 

Der Finanz~ und Budgetausschußstellt den 
An t rag, der Nationalrat wolle dem an g e
s chI 0 s sen enG e set zen t w u r f die ver
fassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, am 9. März 1951. 

Ferdirianda Flossmann, 
Obmann. 

'j. 
Bundesgesetz vom '. 1951 I' durch dieses Gesetz berechtigt, die Rückstellungs-

über die Übertragung der Ansprüche auf. ansprüche im Sinne der Rückstellungsgesetze 
Rückstellung von Vermögen' einiger juristi- auf das Vermögen der in Spalte B unter der 
scher Personen, die ihre Rechtspersönlichkeit gleichen Ziffer angeführten juristischen Personen 
während der deutschen Besetzung österreichs geltend zu machen, soweit diese ihre Rechts
verloren und .. später nicht wiedererlangt persönlichkeit während der deutschen Besetzung 

haben (2. Ruckstellungsanspruchsgesetz). österreichs verloren und im Zeitpunkte der 
Der Nationalrat hat beschlossen: Geltendmachung des Rückstellungsanspruches 
§ 1. Die in Spalte A der nachfolgenden Auf- nicht wiedererlangt haben: 

stellung genannten Vermögensträger werden 

A 

1. Die Bundeskammer der gewerblichen Wirt
schaft. 

B 

1. Juristische Personen, in deren Aufgabenbereich 
die Vertretung der Interessen von, Unter
nehmungen der gewerblichen Wirtschaft ge
fallen ist. 

2. Arbeiterkammern im Sinne des Gesetzes vom 2. Kammern für Arbeiter und Angestellte im 
20. Juli 1945, StGBl. Nr. 95. ,) Sinne des Gesetzes vom 26. Februar 1920, 

StGBl. Nr. 100, in der Fassung des Gesetzes 
vom 1. Oktober 1920, StGBl. Nr. 469. 

3. Landwirtschaftskammern (Bauernkammern) 
nach den landesgesetzlichen Bestimmungen (in 
Wien bis zur Errichtung einer selbständigen 
Kammer die Landeslandwirtschaftskammer für 
Niederösterreich mit der Maßgabe, 'daß die 
Land~irtschaftskammer für Wien mit ihrer 
Einrichtung in die ihr zukommenden' Rechte 
an, den in Rückstellung begriffenen oder rück
gestellten Vermögen eintritt). 

3. Landwirtschaftskammern und deren Unter
organisationen gemäß den §§ 28 und 29 des 
Bundesgesetzes über die-Einrichtung des Beruf
standes Land- und Forstwirtschaft (BGBl., 
Nr. 304/1935) und den hiezu ergangenen Aus
führungsgesetzen. 

'j. 
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4. Im Bereiche 
der Katholischen Kirche: 

die örtlich zustänqige Diözese, beziehungs
weise Apostolische Administratur; 

der Evangelischen. Kirche AB und HB: 
die' Evangelische Kird1e AB und HB in 
österreich, vertreten durch den Evangeli
schen ,Oberkirchenrat in . Wien; 

der Griechisch:.orient:alischen Kirche: 
die zuständige Kird1engemeinde; , 

der, Altkatholischen Kirche: 
die Altkatholische Kirche in österreich,ver
treten durch den Synodalrat . in. Wien; , 

der Israelitischen Religionsgesellschafti 
die nach, dem Sitze der, juris'tischen Person 
zuständige Kultusgemeinde, wenn diese aber 
noch nicht besteht, die, nächstbenachbarte 
Kultusgemeinde mit der Maßgabe, daß die 
örtlich zuständige Kultusgemeinde mit ihrer 
Einrichtung in die Rechte an dem in Rück
stellung begriffenen oder rückgestellten 
Vermögen eintritt. fJ ' 

4. Juristisme Personen, die religiösen, kulturel
len, karitativen oder sozialen Zwecken einer 
gesetzlich anerkannten Kirche oder Religions
gesellschaft gedient haben, einschließlich der 
für solche ZweCke bestandenen Stiftungen und 
Fonds, mit Ausnahme der Religionsfonds, ,so
weit es sich um die gleiche Kirche beziehungs
weise Religionsgesellschaft handelt. 

§ 2. (1) Die zu folge der Bestimmungen des § 1 Verhältnis zum Werte des ihr übertragenen Ver
zur Erhebung von Rückstellungsansprüchen Be- mögens an Stelle der übertragenden Körperschaft . 
rechtigten machen diese im eigenen Namen gel- verpflichtet.' 
tend. Es kommen, ihnen alle Rechte des Eigen- § 3. (1) Die durch die übertragung der Rjick
tümers, dem entzogen worden ist, zu. Dessen stellungs ansprüche auf Grund diesesBundes~ 
Gläubigern haften sie, beginnend mit dem Zeit- gesetzes veranlaßten Rechtsvorgänge, Amtshand
punkte der tatsächlich erfolgten Rückstellung, für lungen, amtlichen Ausfertigungen, Eingaben und 
Verbindlichkeiten, die zum rückgestellten Ver- Protokolle, Urkunden und Zeugnisse unterliegen 
mögen gehören, 'bis zum Werte. der r. ück~ keiner bundesgeseizlich geregelten öffentlichen 
erhaltenen Vermögen abzüglich des Wertes der Abgabe, Gerichts- und Justizverwaltungsgebühr. 
dem Erwerber nach den Rückstellungsgesetzen 
gebührenden -Leistungen. . Bei der gerichtlichen. (2) Das gleiche gilt für übertragungen. auf 
Geltendrriachung solcher Vetbindlichkeiten gegen Grund dieses Bundesgesetzes rückgestellter Ver
die zufolge der. Bestimmungen des § 1 zur mögen, die die in Spalte Ades § 1 genannten 
Erhebung von Rückstellungsansprüchen Berech- juristischen Personen an eine andere juristische 
tigten ist bis 31. Dezember 1951 auf den Zeit- Person, die funktionell an die Stelle der unter 
ablauf kein Bedacht ZU nehmen. gleicher Ziffer in Spalte B genannten aufgelösten 

(2) 'Zu diesen Verbindlichkeiten gehören auch 
die Ansprüche aus" Dienstverhältnissen gegen
über den in Spalte B des §.1 angeführten, nicht 
mehr bestehenden juristischen Personen. Für, die 
Befriedigung . von Ansprüchen aus solchen 
Dienstverhältnissen sind die Bestimmungen der 
§§ 4, 5, (', 10 und 11 des Siebenten Rück
stellungsgesetzes (BGBI. Nr. 207/1949 sinngemäß 
anzuwenden. ' 

(3) Wenn ei'ne der· in Spalte' Ades § 1 ge
nannten juristischen Personen rü<kgestelltes Ver-, 
mögen an eine andere juristische Person über
trägt, 'die funktionell an die Stelle der 'unter 
gleicher Ziffer in Spalte B genannten aufgelösten 
juristischen Personen getreten ist, ist diese 
Körperschaft den Gläubigern gemäß Abs. 1 im 

juristischen Personen 'getreten ist, innerhalb 
eines Jahtes nach Rechtskraft des Rückstellungs
bescheides (Rückstellungserkenntnisses) vor
nehmen. 

§4. De~ Titel des Bundesgesetzes vom 19; No" 
vember 1947, BGBI. Nr~ 256, über die Geltend
machung det 'Rückstellungs~nsprüche der auf
gelösten österreichischen Verbrauchergenossen
schaften hat zu lauten wie·.folgt: 

"BJlndesgesetz vom 19. November 1947' über 
die übertragung der Rückstellungsansprüche der 
aufgelösten österreichis~en Verbraw:hergenos
senschaften (1. Rückstellungsanspruchsgesetz). " 

§ 5. Mit der Vollziehung dieses Blmdesgeset~es 
ist das Bundesministerium für Finanzen 'im Ein
vernehmen mit den. beteiligten Bundesministe~ 
rien betraut. 
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